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 Vertreterorganisation (gegründet 1897) 

als private Genossenschaft
 Autoren

 Komponisten

 Musikverleger

 Voller Wortlaut:
 Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, 

Komponisten und Musikverleger (AKM) 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung
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 … vertritt die musikalischen Urheber gemäß 
Urheberrechtsgesetz

 … bietet Musiknutzern zentralen Rechteerwerb

 Lizenzierung jeder öffentlichen Aufführung 
(auch geschlossene Teilnehmerkreise 
außerhalb der Privatsphäre) von Musik (live 
oder mittels Tonträger)
 … auch von gesendeter Musik (Rundfunk, Internet)

 AKM vertritt auch andere Verwertungs-
gesellschaften (AUME, LIME, LSG)

 Schutz von Musik und Texten: bis 70 Jahre 
nach dem Tod aller an der Werkschaffung 
Beteiligten

 … darüberhinaus längerer Schutz durch 
„Bearbeitungen“

praktisch wird nur geschützte Musik aufgeführt

Verantwortlich für eine Aufführungslizenz ist 
jeweils der Veranstalter
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 Schutz einer eigentümlichen geistigen 
Schöpfung (Stichwort Individualität) im Bereich 
Literatur, Tonkunst bildender Kunst oder Filmkunst.

 Geschützt wird dabei die geistige Gestaltung 
(nicht z.B ein Notenblatt oder ein Tonträger)

 Bearbeitungen: sind auch geschützt (Bearbeiter 
braucht keine Zustimmung des Rechteinhabers 
zur Bearbeitung, aber zur Verwertung)

Urheberrecht (1)

 Freie Werke: wenn das öffentliche Interesse das 
des Werkschöpfers überwiegt (z.B. Gesetzes-
texte, Bekanntmachungen)

 Urheberrecht entsteht mit dem Realakt der 
Schaffung des Werkes und dauert 70 Jahre 
nach Tod des/der Urheber
( danach freigewordene Werke)

 Aus dem Urheberrecht leiten sich 
Verwertungsrechte ab

Urheberrecht (2)
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 Leistungsschutz(rechte)
 Schutzgegenstand ist nicht das Werk, sondern die 

Leistung

 Ausübende Künstler (Interpreten)  (Schutz 50 Jahre)

 Tonträgerhersteller

 Veranstalter

 Rundfunkunternehmer

 Lichtbildhersteller

 Datenbankhersteller

Urheberrecht i.w.S.

 Aufführungs-, Vortrags- bzw. Vorführrecht
 Öffentliche Wiedergabe eines Werkes

 Zurverfügungsstellungsrecht
 Interaktives Anbieten von Werken (Internet, Mobilfunk)

 Senderecht
 Wahrnehmbarmachung über Kabel oder Funk (Radio, TV)

 Vervielfältigungsrecht, Verbreitungsrecht
 Erstellen von Kopien (Noten, CDs); In Verkehr bringen …

 Bearbeitungsrecht
 Zustimmung des Urhebers bei Verwertung

Verwertungsrechte (1)
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 Abrechnung nach festen Regeln:
 Sogen. „Autonomer Tarif“

 Kriterien: Mit oder ohne Tanz, Fassungsraum des 
Auditoriums, Eintrittspreis (Regiebeitrag, 
Spenden, Festabzeichen, etc.)

 Auszahlung:
 Abzug des Verwaltungsaufwandes

 Auszahlung an die inländischen Mitglieder bzw. 
ausländische Verwertungsgesellschaften 
(Gegenseitigkeitsverträge)

Tantiemenberechnung

 Lizenzerträge 100,97 Mio. Euro (In- u. Ausland 
+4,5%)
 50,7% öffentliche Aufführungen

 28,6% Hörfunk und Fernsehen

 10,7% Auslandsanteile

 9,0% Kabelweitersendung

 1,1% Online

 Spesenabzug 9,92%

 Ordentliche Mitglieder: 579  (524 Urheber, 55 Verleger)

 Tantiemenbezugsberechtigte: 22.022 (2015: +1035)

 Werkanmeldungen: 1.181.603

Kennzahlen 2015
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ÖBV-AKM Vertrag

 Gilt für alle den Landesverbänden (außer Wien) 
angeschlossenen Musikvereinen

Vertrag-Download: www.blasmusik.at / Service / AKM

 Vertrag zwischen AKM und ÖBV (neu ab 01.01.2012)
 Bewilligung der Aufführung von Musikwerken

 Pauschalierung der Abrechnung der meisten eigenen 
Veranstaltungen (Kopfquote)

 Meldepflichten der Musikvereine
 Veranstaltungen (die nicht in die Kopfquote fallen)

 Musikprogramme

 Für alle Meldepflichten ist der Obmann verantwortlich

Kopf-Quote =
Pauschalbetrag an AKM

lt. Indexerhöhung ab dem Jahr 2016

Pauschalbetrag je Einzelmitglied 

(aktiver Musiker) pro Jahr

ohne USt. mit USt.

„Normalverein“ € 6,48 € 7,78

Jugendkapelle € 3,26 € 3,91
Verein in Gemeinden 
unter 500 Einwohner

€ 4,54 € 5,45
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Veranstaltungsanmeldung

Musikverein ist selbst Veranstalter !

 Für Veranstaltungen außerhalb der 
Kopfquote (pauschalierte Veranstaltungen)

 Anmeldung bis 3 Tage vor Veranstaltung

 Anmeldung unter www.akm.at möglich

 Verrechnung durch zuständige 
Geschäftsstelle der AKM

 Bei Bedarf Ausverhandeln des Tarifs mit 
AKM (Grundlage: autonomer Tarif der AKM)

 40% Ermäßigung für Mitgliedskapellen

Liste der meldepflichtigen 
Veranstaltungen (nicht in Kopfquote)

 Programm überwiegend durch andere Musikkapelle, 
die nicht dem ÖBV angehört

 Ein weiterer Mitveranstalter ist vorhanden

 Musikvereine die anderen Organisationen 
angehören, die eigene AKM-Vereinbarungen haben

 Veranstaltungen mit Tanz

 Mitwirkung von Berufsmusikerkapellen

 Regelmäßige Tanzunterhaltungen

 Tonfilmvorführungen und Tombolaveranstaltungen
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AKM-Veranstaltungsanmeldungen
spätestens 3 Tage vor der Veranstaltung

Ist der
Musikverein
selbst Ver-
anstalter ?

Keine
Anmeldung
notwendig !

nein

Anmeldung vor
Veranstaltung unter

www.akm.at

nein

Keine
Anmeldung
notwendig !

ja

Veranstaltung
pauschaliert

(Kopfquote) ?

ja

*

Nicht in die Pauschalierung (Kopfquote) fallen:

 Das Programm wird nicht überwiegend durch eine 
Musikkapelle, die dem ÖBV angehört, bestritten

 Ein weiterer Mitveranstalter, der nicht dem ÖBV angehört, 
ist vorhanden

 Veranstaltungen mit Tanz und Tombolaveranstaltungen

 Tonfilmvorführungen

*

Meldung von 
Bezirksveranstaltungen

 Konzertwertungen, Marschwertungen, 
Bezirksmusikfeste und Wettbewerbe „Spiel 
in kleinen Gruppen“ fallen in die Kopfquote
 keine Veranstaltungsanmeldung

notwendig !

 Alle Verbandsveranstaltungen:
 jede teilnehmende Musikkapelle muss

selbst die AKM-Programmmeldung
dafür abgeben !
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 Wesentliche Veränderungen:
 Vetretung durch die AKM der Austro-Mechana, 

Literar-Mechana und LSG (Pkt. 2 – 5)

 Präzisierung von Bestimmungen (aktiver Musiker, 
Doppelmitgliedschaften (Pkt. 6)

 Definition „Jugendkapelle“ (Pkt. 6)

 Meldepflicht Progamme (Pkt. 8)

 Regelung von „Übertretungen“ treffen jeweils nur 
den Verursacher (Einzelkapelle)

Neue Vereinbarung ab 01.01.12

Problematiken

 AKM-Landesbüros oft unterschiedlich informiert

 Meldemoral zu gering (Mindestquote laut Vertrag !)

 Infos in Musikvereinen oft sehr „dünn“ z.B.:
 Unterschied Veranstaltungsanmeldung  vs. 

Programmmeldung

 Musik im Internet (1 Marsch ca. € 216,-/Jahr)

 YouTube unproblematisch (Vereinbarung seit 09/2013)

 Problem von CD-Kopien / Verteilen / Verkauf

 Diskussionen um jährlichen AKM-Pauschalbeitrag
(2016 Kopfquotenerhöhung)
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AKM-
Programmmeldungen

Bundesweites Projekt
des ÖBV

AKM-Programmmeldungen

 Für alle Veranstaltungen, auch solche anderer 
Veranstalter !! – Es meldet immer der Interpret !

 Meldepflichtig sind alle gespielten Musikstücke die 
während des Jahres öffentlich aufgeführt wurden.

 Es gibt ausnahmslos keinerlei Ausnahmen mehr für 
die Meldepflicht. Auch gespielte Titel bei kirchlichen 
und bürgerlichen Feierlichkeiten sind zu melden. 

Meldung über Internetschnittstelle bzw. 
Modul „Ausrückungen“ im BMVOnline (ST, 
B, V) oder eigene Lösung (OÖ,T)
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AKM-Programmmeldungen
Termine

 Ab 1. 9. 2008 Eingabemöglichkeit über 
Internet-Portal 

 Keine „Papiermeldungen“ oder andere Formen 
der Meldung mehr !

Abgabefrist der Programmmeldung: 
31. 1. des Folgejahres 
für letztes Kalenderjahr

Besser: laufende Erfassung !

AKM-Programmmeldungen

Meldequoten 2015

Steiermark: 87,34 % (+   0,73 %)

Kärnten: 96,90 % (+ 6,20 %) 

Wien: 28,00 % (- 8,00 %) 

Niederösterreich: 52,97 % (+ 6,67 %) 

Meldefrist für Programme 2016:

31. 1. 2017



12

Projektzielsetzung für 
elektronische Erfassung

 Zentrale technische Lösung zur (laufenden) Eingabe 
der Programmmeldung(en) über eine 
Internetschnittstelle

 Automatische, elektronische Übermittlung der Daten 
an die AKM

 Nutzung der Internetplattform der ÖBV-Jugend
 Nutzungsmöglichkeit mit ÖBJ und Provider abgeklärt

Technische Umsetzung

ÖBJ
Server

AKM
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Vorteile der 
Softwarelösung

 Vorteile für AKM: 
 Anschrift der Vereine mit aktuellen Adressen

 Standardisierte Datenerfassung (Kostenersparnis)

 Unterstützung durch die Blasmusikverbände

 Vorteile für ÖBV / Musikvereine
 Imageverbesserung des ÖBV bezügl. AKM-Angelegenheiten

 Sehr leichte Erfassungsmöglichkeit für die Vereine

 Übersicht der abgegebenen Meldungen für die 
Verbandsebenen (Bezirk, Land, Bund)

 Übersicht der aufgeführten Werke im Verband (Bezirk, Land, 
Bund)

Abgabemöglichkeit der 
AKM-Programmmeldung

www.blasmusik-verband.at

Direkteinstieg: www.blasmusik.at
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Eingabemaske – Beispiel
Liste der Veranstaltungen

Termine und Veranstalter erfassen

Gespielte Musikstücke erfassen

Neue Veranstaltung anlegen
Anzeigeliste einschränken

Eingabemaske – Beispiel
Liste der Musikstücke

Neue Musikstück anlegen
Anzeigeliste einschränken

Vorschlagsliste öffnen Suche in Vorschlagsliste
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Erfassung über BMVOnline (St, B, V)

Erfassung von
Ausrückungsdaten

Miterfassung des
gespielten Repertoirs

 Übertragung zum Server   

Schluss

 Diskussion / Allfälliges

Mit bestem Dank

Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit

AKM, weil Musik etwas wert ist.


